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laſſes vorhanden iſt So vereinigen ſich die rüheren Entſchet
dungen der heil Ablaßcongregation und die durch den heiligen
ater nunmehr zugeſtandene troſtreiche Uebung 46

XII 0  1  a ans der Pfarrkanzlei. (3 Alle

AINIINRRK

a) Es erſchein Joſe M und meldet eine vorhabende Ver—
ehelichung mit Franziska außerehelichen Tochter der Antonia

Bei Vornahme des Brautexamens ſtellt ſich heraus daß kein
Hinderniß wiſchen denſelben vorhanden ſei der Bräutigam
auf die betreffenden Fragen Abrede, daß mit ſeiner rau
verwandt oder verſchwägert ſei Noch vor der Verkündigung wird
dem Pfarrer hinterbracht daß V mit der Utter ſeiner
rau einmal Emn Verhältniß gehabt habe Der Pfarrer läßtSNCNNNCECN denſelben rufen, und bringt ihn durch Zureden dem Geſtänd
niſſe, daß mit derſelben wirklich Umgang gepflogen habe,

Zeit da einne dermalige rau Ern Kind von

V  ahren Wwar Der Pfarrer aber beruhigte ſich jedo nicht mit
dieſem Geſtändniſſe, ſondern verlangte, daß auch die Utter der
rau erſcheine, und Eid blege, daß ſie ſich bis
Monate vor der Geburt thre Kindes nicht mit Joſe ver

ündigt habe Sie kam, und egte dieſen Gid ab Darauf hin
wurde erſt das eſu Diſpen

— Super impedimento* *
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gradus affinitatis COpula Ilieita für V und Fran
3¹ eſtellt, da wichtige Gründe für die Verehelichung der⸗
ſelben vorhanden War.

b) Eine Hebamme kommt zum Pfarrer und ſagt ihm, daß
dem jüdiſchen Handelsmanne 0e. En Kind eboren worden
ſei, daß die Kindesmutter, Eine üdin, wünſche, daß ihr Kind
getauft werde, und daß der Ater gerade dagegen habe
Der Pfarrer verweigerte 68 jedoch das ind taufen, da ſo
wohl Vater und Utter erklärten ſie ſelbſt wollten jüdiſch leiben

Wie ſich ſpäter herausſtellte, wo mit der Taufe des
Kindes Emne Speculation gemacht werden



110

Ein Ehepaar ommt zum Pfarrer nd bittet um die
DerLegitimation ſeines Außer der Ehe erzeugten Kindes

Pfarrer will das Protokoll aufnehmen und Zeugen rufen laſſen
Da wird ein dringender Verſehgang angeſagt; die ent
ernen ſich Und erklären, em andersmal kommen, und ihre dies⸗
bezügliche Erklärung Lotoko geben zu wollen. Unterdeſſen
erkrankt das Weib und ſtirbt nach kurzer Krankheit. Nach dem
ode derſelben kommt der Ehemann, und bittet nun die
Legitimation des außerehelichen Kindes, und eru ſich darauf,
daß ſein verſtorbenes Eheweib ohnehin mit ihm chon hier war,
und ſich als Utter dieſes Kindes vor ihm Tklärt habe,x nuLr

ſei amals die Aufnahme des Protokolls darüber nicht Möglich
geweſen. Der Pfarrer nimmt mit dem gegenwärtigen ater
des Kindes In Gegenwart zweier Zeugen das rototo auf, II
räg darauf hin die Legitimation des Kindes M Aufbuche ein.

Der Pfarrer hat darin gefehlt, daß auf dieſes mit dem
Kindesvater allein aufgenommene rotoko die Legitimation des
Kindes im Qufbuche vormerkte, wenn ihm auch die diesbezügliche
Erklärung der Kindesmutte ekannt war; leſe War aber nicht
vor Zeugen abgegeben worden; der Pfarrer G.  e aher die
protokollariſche Erklärung des Kindesvaters das Ordinariat
einſenden, die vor ihm von der Kindesmutter gemachte Ausſage
und die Urſache, eßhalb leſe nicht durch Zeugen beglaubigt
wurde, er  en, und erſt dann die Legitimation mM au
anmerken ollen, wenn hiezu vom Ordinariate den Auftrag
erhalten 4  E

9  ohann panlang.
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